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VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS LIEFERUNGSANGEBOT
Das Angebot ist Kunden mit Sitz in der Autonomen Provinz Bozen vorbehalten, die Mitglieder von Verbänden sind, welche einen Rahmenvertrag mit Alperia Smart Services GmbH abgeschlossen
haben, und die Lieferung von elektrischer Energie für andere Zwecke an Übergabestellen in der Provinz vorsieht, und ist gültig vom  12-12-2022  bis 31-12-2023.

TECHNISCH WIRTSCHAFTLICHE BEDINGUNGEN
Für dieses Angebot bezieht der Anbieter seinen Strom aus Anlagen mit erneuerbaren Energiequellen, wie von der Zertifizierung des Betreibers der Energiedienste (Gestore Servizi Energetici -
GSE) laut geltenden Rechtsvorschriften bescheinigt; die Herkunftssiegel, gemäß europäischer Richtlinie 2009/28/EG zertifiziert, bestätigen die Herkunft der Energieerzeugung aus Südtirolern
Wasserkraftwerken. Diese Bedingungen haben Vorrang vor den Allgemeinen Lieferbedingungen, sofern sie davon abweichen. Das Angebot sieht die Anwendung der nachfolgenden Entgelte,
Steuern und MwSt. ausgeschlossen, ab dem Datum der Lieferungsaktivierung vor:

Spesen für den Rohstoff Energie:
Der Kunde zahlt an Alperia Smart Services für den Verbrauch von elektrischer Energie, die monatlich aus dem Netz entnommen und vom örtlichen Verteiler mit Zählern gemessen wird, fixe und
unveränderte Gebühren, ab dem Zeitpunkt der Aktivierung bis zu einer Gesamtsumme von 1000 kWh/Monat der gelieferten Energie (also maximal 12000 kWh/Jahr), diese beträgt:

 
Verbrauchszeitzone F0

0,14254 €/kWh

zusammengesetzt aus einem Preis von 0,12958 €/kWh
und Netzverluste in Höhe von 0,01296 €/kWh*

Wenn der monatliche Verbrauch des Kunden die 1000 kWh/Monat übersteigt, wird auf die Differenz ein Preis, der sich aus dem um die Netzverluste erhöhten PUN oder, falls der PUN nicht mehr
verfügbar ist, gleichwertige Indizes, die die Börsenpreise auf dem Stromgroßhandelsmarkt darstellen, und einem Spread von 0,0088 €/kWh zusammensetzt. Sollte der monatliche Verbrauch unter
den Grenzwerten liegen, kann der Kunde diese Differenz in den folgenden Zeiträumen nicht übernehmen. Der Index PUN ändert sich monatlich und stellt den Strombezugspreis auf der
italienischen Strombörse dar und wird vom Betreiber der Energiemärkte GME (Gestore dei Mercati Energetici) veröffentlicht.
Alperia Smart Services garantiert die Anwendung dieser Gebühren für 12 Monate ab dem Zeitpunkt der Aktivierung. Für den folgenden Lieferzeitraum kann der Lieferant das Angebot erneuern,
indem er dem Kunden mindestens drei Monate vor Inkrafttreten der neuen Bedingungen eine Mitteilung mit den neuen wirtschaftlichen Bedingungen zusendet. Geschieht dies nicht, so werden die
im Angebot vorgesehenen Preise weiterhin in Rechnung gestellt.
Bei einem Verbrauch, der die 1000 kWh/Monat überschreitet, bezieht sich der letzte verfügbare Wert auf den PUN von November 2023 und beträgt 0,14271 €/kWh. Der maximale erreichte
Einheitswert in den letzten 12 Monaten betrug 0,33379 €/kWh im Dezember 2022. Der niedrigste erreichte Einheitswert in den letzten 12 Monaten betrug 0,12468 €/kWh im Juni 2023.
Die Spesen beinhalten einen Fixanteil CVS von 132,00 €/POD/Jahr.
Der Kunde ist auch zur Zahlung der Entgelte des Regelungsdienstes für das Energiesystem (einschließlich dem Entgelt für den Kapazitätsmarkt) in der von der Regulierungsbehörde
vorgesehenen Höhe gemäß TIV verpflichtet, und werden von der Regulierungsbehörde periodisch aktualisiert. Zu Beginn der Gültigkeit des Angebots betragen diese 0,01280 €/kWh und sind um
einen prozentualen Faktor zur Berücksichtigung der Netzverluste erhöht*.
Alle angegebenen Entgelte verstehen sich einschließlich der Netzverluste, wie sie in der Tabelle 4 im Anhang zu den TIS festgelegt sind.

Spesen für den Transport und die Zählerverwaltung:
Zu Lasten des Kunden sind die diesbezüglichen Beträge für den Übermittlungs-/Transport-, Verteilungs- und Messdienst, die Komponente für den Ausgleich UC3 zur Deckung der allfälligen
Ungleichgewichte der Ausgleichssysteme der Kosten für den Stromtransport über die Übertragungs- und Verteilungsnetze und der Ergänzungsmechanismen und die Komponente für die Qualität
UC6 zur teilweisen Deckung des Förderungssystems zu Gunsten der Übertragungs- und Verteilungsnetzbetreiber für Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Dienstes. Diese Lasten
werden in der von der Regulierungsbehörde laut TIT und TIME festgelegten und veröffentlichten Höhe angewandt.

Spesen für Systemaufwendungen:
Zu Lasten des Kunden sind auch die Entgelte zur Deckung der Kosten in Bezug auf die Tätigkeiten im Allgemeininteresse des Energiesystems, die von der Behörde laut TIT festgelegt und in der
veröffentlichten Höhe erhoben werden, darunter die Komponente Asos für allgemeinen Kosten zur Unterstützung der erneuerbaren Energiequellen und der Wärme-Kraft-Kopplung, und die
Komponente ARIM für verbleibenden Kosten, wie: Förderung der Stromproduktion der Anlagen CIP 6/92, die mit nicht biologisch abbaubarem Müll betrieben werden; Sicherheit der Atomenergie
und territoriale Ausgleichsmaßnahmen; Deckung für dem Bahnbetrieb anerkannte Tarifbegünstigungen; Unterstützung der Systemforschung; Deckung des Sozialbonus (der jedoch den Kunden,
denen der Sozialbonus anerkannt ist, rückvergütet wird); Eingliederung der kleineren Strombetriebe und Förderung der Energieeffizienz.

WEITERE EINZELHEITEN DES ANGEBOTS:
Die Anwendung der wirtschaftlichen Bedingungen des Angebots unterliegt dem letztgültigen Rahmenvertrag zwischen Alperia Smart Services GmbH und dem Verband. Sollte in Zukunft kein
wirksamer Rahmenvertrag mit dem Verband bestehen, behalten die letzthin dem Kunden angewandten Bestimmungen ihre Gültigkeit. Der Anspruch des Kunden auf die Anwendung der
vorliegenden wirtschaftlichen Bedingungen erlischt, wenn er nicht mehr Mitglied des Verbands ist. Die Mitgliedschaft im Verband wird durch die Unterzeichnung einer Ersatzerklärung anstelle der
Notorietätsurkunde gemäß DPR 445/2000 nachgewiesen. Der Kunde stimmt ab sofort der Verarbeitung seiner persönlichen Daten zu, die zum Zwecke der Feststellung der vorgeschriebenen
Anforderungen, auch unter Einbeziehung Dritter, erhoben werden.

WEITERE ENTGELTE:
Die Bestimmung der Verbrauchsmenge, die Nutzung der Messdaten und die Verrechnungsfrequenz erfolgen laut den Allgemeinen Lieferungsbedingungen, die integrativer Bestandteil dieses
Angebots sind. Neben den oben angeführten Anlastungen können in der Rechnung weitere Entgelte für zusätzlich erbrachte und vom Kunden beantragte Leistungen und die Kaution in Höhe von:
a) 15,50 Euro pro kW der vertraglich beanspruchten Leistung bei einer verfügbaren Leistung unter 16,5 kW; b) 232,50 € für alle anderen Entnahmestellen; enthalten sein. Hierzu und für alles
Weitere hier nicht ausdrücklich Angeführte wird auf die Allgemeinen Lieferungsbedingungen verwiesen. In der Rechnung werden auch die Steuern und die MwSt. eingeschlossen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Für die Berechnung der Netzverluste wurde der prozentuale Faktor von 10% für die Niederspannung verwendet. Im Falle einer Mittelspannungslieferung beträgt der prozentuale Faktor 3,8%.

Prozentmäßige Zusammensetzung des Strompreises für einen Muster-Kunden Andere Zwecke ohne Steuern

Mit einer beanspruchten Leistung von 10 kW und einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh:

KOSTEN FÜR ENERGIE PROZENTANTEIL

Die Asos-Komponente dient dazu, das Förderungssystem für die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und aus Kraft-Wärme-Kopplung

zu finanzieren. Sie geht zu Lasten von allen Stromkunden.

Beschaffung Energie 57,00%

Vermarktung Detailhandel 5,00%

NETZDIENSTE UND ALLGEMEINE SYSTEMAUFWENDUNGEN

Kosten für Transport und Zählerverwaltung 16,00%

Allgemeine Systemaufwendungen 22,00%

davon Komponente Asos 19,00%



 
In Bezug auf die Übergabestelle, Gegenstand des vorliegenden Antrags, erklärt der Kunde:

Alperia Smart Services GmbH ausschließlich, unwiderruflich und unentgeltlichen Auftrag ohne Vertretungsmacht für den Abschluss des Vertrags für den Transportdienst mit dem
zuständigen Verteiler und für den Regelungsdienst des Gleichgewichts im Energiesystem mit Terna Spa zu beauftragen;
Alperia Smart Services GmbH unwiderruflichen und unentgeltlichen Auftrag mit Vertretungsmacht für die Unterzeichnung der technischen Bedingungen zu erteilen, für den Vertrag des
Anschlussdienstes an das Stromnetz (der dem Vertrag für den Transportdienst beigelegt ist), einschließlich der Klauseln, die zugunsten des Verteilers Haftungseinschränkungen, das
Rücktrittsrecht oder das Recht auf Einstellung der Durchführung enthalten bzw. Klauseln, die zulasten des Kunden Verwirkungen, Einschränkungen des Rechts auf Geltendmachung von
Einwänden, Einschränkungen der Vertragsfreiheit, die stillschweigende Verlängerung oder Erneuerung des Vertrags und die Schiedsklauseln beinhalten, wobei die Handlungen der
Beauftragten von vornherein ratifiziert und bestätigt werden; dem Kunden ist bewusst, dass die Annahme und die Einhaltung dieser technischen Bedingungen Voraussetzung für die
Aktivierung und Beibehaltung des Anschlussdienstes an das Stromnetz sind;
das Informationsschreiben von Alperia Smart Services GmbH über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679
("GDPR") erhalten zu haben, abrufbar auch auf der Webseite www.alperia.eu unter "Privacy", und Einsicht genommen zu haben;
Alperia Smart Services GmbH für die Rücktrittsmeldung gemäß Beschluss 783/2017/R/com i.g.F. in Anspruch zu nehmen und diesbezügliche Vertretungsmacht auszustellen;
in die Allgemeinen Lieferungsbedingungen Einsicht genommen zu haben und sie anzunehmen;
folgende Unterlagen vom Lieferanten ausgehändigt bekommen zu haben: (1) Antrag auf Lieferung; (2) Zusammenfassende Übersicht; (3) Hinweis über automatische Entschädigungen; (4)
Mitteilung über Katasterdaten; (5) Ersatzerklärung anstelle der Notorietätsurkunde für den Rechtsanspruch auf die Immobilie; (6) Beschwerdeformular; (7) Ersatzerklärung anstelle der
Notorietätsurkunde über Anrecht auf den Geschützten Grundversorgungsdienst bzw. Überwachten Dienst (NUR bei Stromlieferung); (8) Information über Gasversicherung (NUR bei
Gaslieferung). Alle obgenannten Anlagen sind auf der Webseite www.alperia.eu verfügbar.

Neben den technisch wirtschaftlichen Bedingungen und den Allgemeinen Lieferungsbedingungen stellen die Unterlagen unter Punkt 1, 2, 4, 5 einen festen Bestandteil des Vertrages dar. 

Im Sinne und gemäß Art. 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches erkläre ich, die folgenden Artikel der Allgemeinen Lieferbedingungen gelesen und spezifisch angenommen zu
haben: Art. 3.2 (Lieferungsbedingung); Art. 3.3 (Wirksamkeit des Vertrages); Art. 3.4 (Verfügbarkeit der Lieferung); Art. 4.1 (Rücktritt); Art. 4.5 (Vertragsauflösungsklausel); Art 4.6
(Vertragsbeendigung); Art. 5.2 (stillschweigende Annahme der wirtschaftlichen Bedingungen); Art. 5.5, 5.6, 5.8 (Kautionseinlage); Art. 6 (Beauftragung Netzanschluss; Fixgebühr); Art. 7.1
(Berechnung der Mengen für Fakturierung); Art. 8.3 (Verbot Zahlungsreduzierung oderaufschub; Verzugszinsen); Art. 8.8 (Inverzugsetzung; Kostenvergütung der Inverzugsetzung); Art. 9.1
(Vorankündigung Lieferungseinstellung); Art. 9.5 (Kostenvergütung Lieferungseinstellung und Zwangsvollstreckung der Forderungen); Art. 9.6 (Lieferungseinstellung bei betrügerischer
Stromentnahme); Art. 10.1, 10.2 (Lieferungsunterbrechungen); Art. 10.3 (Entschädigungsausschluss); Art. 10.4 (Verantwortung und Schadloshaltung des Kunden); Art. 10.5 (Zugang zu Anlagen
und Messgruppen); Art. 10.8 (Konformität der Anlage); Art. 10.11 (Verbot anderweitiger Nutzung und/oder Abtretung); Art. 11 (Zusätze, Änderungen und Vertragsabtretung); Art. 14
(Gerichtsstand, Registrierungskosten).

DATUM: Unterschrift des Kunden:
\s1\
_____________________________

 
FUEL MIX DISCLOSURE

Zusammensetzung des Energiemixes bezogen auf die Beschaffung des von Alperia Smart
Services GmbH gelieferten Stroms:

Zusammensetzung des nationalen Ausgangsmixes des ins Netz eingespeisten Stroms,
veröffentlicht vom Gestore dei Servizi Energetici GSE:

Verwendete Primärenergieträger Jahr 2021* Jahr 2022** Jahr 2021* Jahr 2022**

Erneuerbare Quellen 41,82% 43,78% 42,80% 36,84%

Kohle 8,30% 10,84% 5,03% 9,43%

Erdgas 41,41% 38,07% 48,01% 46,92%

Erdölprodukte 0,90% 1,66% 0,89% 2,01%

Atomenergie 4,49% 1,70% 0,00% 0,00%

Andere Energiequellen 3,09% 3,95% 3,27% 4,80%

    * endgültige Daten
    ** vorläufige Daten

Für alle Kunden des freien Marktes von Alperia Smart Services GmbH mit der Option Grüne Energie ist die Zusammensetzung des Mix der Primärenergieträger bezogen auf die
Strombeschaffung zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen.


